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Satzung  

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt, nach der Eintragung im Vereinsregister den Namen „Wild Thing Cheerleading e.V.“ 

Er hat seinen Sitz in Backnang und wird im Vereinsregister und VR 820 eingetragen. 

Die Farben des Vereins sind Blau und Gelb, angelehnt an folgende Farbcodierungen: 

a) HKS: blau: HKS 42K; gelb: HKS 4K 

b) CMYK: blau 100/90/0/0; gelb 0/10/100/0 

c) RAL: ultramarinblau 5002; verkehrsgelb 1023 

Details sind im Corporate Design Guide des Wild Thing Cheerleading e.V., der vom Vorstand verabschiedet wird, 

geregelt. 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 Zweck, Aufgabe und Grundsätze 

1. Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Cheerleading-Sports. Der Verein setzt sich zur Aufgabe nach 

dem Grundsatz der Freiwilligkeit und unter Ausschluss von parteipolitischen, rassistischen und 

konfessionellen Gesichtspunkten der Gesundheit der Allgemeinheit, insbesondere der Jugend zu dienen. 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig – er verfolgt nicht in erster 

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und bei ihrem Ausscheiden, bei 

Auflösung oder Aufhebung des Vereins weder eingezahlte Beiträge zurück noch haben sie irgendeinen 

Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 3 Verbandsanschluss 

Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes (WLSB). Der Verein und seine Mitglieder 

anerkennen die Satzungsbestimmungen und Ordnungen des WLSB und dessen Mitgliedsverbände, insbesondere die 

der Cheerleader Vereinigung Deutschland (CVD). 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

Vereinsmitglieder können natürliche Personen, aber auch juristische Personen werden. Jugendliche unter 18 Jahren 

bedürfen der Zustimmung der gesetzliche Vertreter. 

Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrags ist der 

Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 

 

$ 5 Datenschutz und Nutzung 

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein personenbezogene Daten (Adresse, Alter, Bankverbindung, 

etc.) auf. Diese Informationen werden in den EDV-Systemen des ersten und zweiten Vorstands, des 

Kassenwarts und der Geschäftsstelle gespeichert. 

Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden 

dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 

geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von 

dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich 

sind (z.B. Speicherung von Telefonnummern und E-Mail-Adressen einzelner Mitglieder) und keine 

Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 

oder Nutzung entgegensteht. 

2. Als Mitglied des WLSB und CVD ist der Verein verpflichtet, die Namen seiner Mitglieder an den Verband zu 

melden. Übermittelt werden außerdem Alter und Vereinsmitgliedsnummer (sonstige Daten), bei Mitgliedern 

mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-

Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. 
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3. Ob personenbezogene Informationen an Mitglieder weitergegeben werden dürfen, hängt unter anderem 

davon ab, wie weit der Kreis der Informationsempfänger ist, und welche Informationen weitergegeben 

werden. Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens bekannt. Dabei können 

personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber 

dem Vorstand schriftliche Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem 

Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung.  

Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte gewährt der Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, 

dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Einsicht in das Mitgliederverzeichnis. 

4. Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht. 

Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß 

den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch 

den Vorstand aufbewahrt. 

 

§ 6 Ausschluss vom Stimmrecht 

1. Der Anwendungsbereich des gesetzlichen Stimmverbots des § 34 BGB bleibt durch die Satzung unberührt. 

2. Mitglieder und Organmitglieder des Vereins sind bei folgenden Entscheidungen vom Stimmrecht 

ausgeschlossen: 

a) Beschlussfassung über die vertragliche Beziehung und deren Inhalt mit dem Verein 

b) Abberufung aus der Organstellung, gleich aus welchem Grund 

c) Erteilung der Entlastung 

d) Ausschluss aus dem Verein 

e) Verhängung von Vereinsstrafen und Ordnungsmitteln 

3. Mitglieder und Organmitglieder sind ferner vom Stimmrecht ausgeschlossen, wenn der Verein über die 

Befreiung von einer Verbindlichkeit gegenüber dem Verein zu entscheiden hat. 

4. Allgemein besteht auch ein Stimmverbot, wenn der Beschlussgegenstand die Vornahme eines 

Rechtsgeschäfts mit einem Mitglied oder Organmitglied nahestehenden Personen betrifft (z.B. Ehegatte, 

Verwandte und Verschwägerte bis zum 2. Grad) 

 

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt durch einen Beschluss des Vorstands aufgrund eines schriftlichen 

Aufnahmeantrags, der an die Geschäftsstelle des Vereins zu richten ist. Jugendliche unter 18 Jahren 

bedürfen der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. 

2. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand, die keiner Begründung bedarf, ist unanfechtbar. 

3. Die ordentliche Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung des Aufnahmeantrags durch den 

Vorstand. 

4. Der Beginn der Mitgliedschaft eines außerordentlichen Mitglieds wird durch besondere Vereinbarungen 

zwischen dem außerordentlichen Mitglied und dem Verein festgelegt. 

5. Personen, die sich um die Förderung des Cheerleading-Sports, des Vereins und der Jugend besonders 

verdient gemacht haben, können auf Beschluss des Vorstands zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. (siehe 

Ehrungsordnung) 

 

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, Ausschluss aus dem Verein 

oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person. 

2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an die Geschäftsstelle, zu Händen des Vorstands. Er 

ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 

3. Ein Mitglied kann bei einem groben Verstoß gegen Vereinsinteressen mit sofortiger Wirkung durch Beschluss 

des Gesamtvorstands mit einfacher Stimmenmehrheit ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist 

dem Mitglied unter Fristsetzung Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern. Der Beschluss über den 

Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem auszuschließenden Mitglied durch eingeschriebenen Brief 

bekannt zu machen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstands steht dem Mitglied das Recht der 

Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb eines Monats ab Zugang des 

Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Bei rechtzeitiger Berufung hat der 

Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung darüber einzuberufen. 

Geschieht dies nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. Wird Berufung nicht oder nicht 
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rechtzeitig eingelegt, gilt dies als Unterwerfung unter den Ausschließungsbeschluss, sodass die Mitgliedschaft 

als beendet gilt. 

4. Das Mitglied kann zudem auf Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger 

Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags im Rückstand ist und seit Absendung des zweiten 

Mahnschreibens mehr als drei Monate vergangen sind. Der Ausschluss ist dem Mitglied durch 

eingeschriebenen Brief mitzuteilen. 

5. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet 

des Anspruchs des Vereins auf bestehende Forderungen. 

 

§ 9 Mitgliedsbeiträge 

1. Die Festsetzung der Jahresbeiträge erfolgt durch die Vorstandschaft mit einfacher Stimmenmehrheit. Die 

Vorstandschaft wird weiterhin ermächtigt, eine Beitragsordnung zu erlassen. 

2. Vorstandsmitglieder und Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit, sie haben ansonsten die 

gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder. 

3. Die Beiträge der außerordentlichen Mitglieder werden durch besondere Vereinbarung zwischen dem 

außerordentlichen Mitglied und dem Vorstand des Vereins festgesetzt. 

 

§ 10 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Für die Mitglieder sind diese Satzung und die Ordnungen des Vereins, sowie die Beschlüsse der 

Vereinsorgane verbindlich. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und alles zu 

unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegensteht. 

2. Jedes über 16 Jahre alte, ordentliche Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch Ausübung 

des Antrags-, Diskussions- und Stimmrechtsrechts an Mitgliederversammlungen teilzunehmen. Bei unter 16 

Jahre alten ordentliche Mitglieder hat ein gesetzlicher Vertreter dessen Stimmrecht. 

3. Die ordentlichen Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die 

Einrichtungen des Vereins zu benutzen. 

4. Die außerordentlichen Mitglieder sind berechtigt, nach Maßgabe der vom Vorstand gefassten Beschlüsse 

bestimmte Einrichtungen des Vereins zu benutzen. Außerordentliche Mitglieder haben kein Stimmrecht und 

kein aktives und passives Wahlrecht. Es steht ihnen das Recht zu, an der Mitgliederversammlung 

teilzunehmen. Versicherungsschutz besteht wie bei den ordentlichen Mitgliedern über den WLSB. 

5. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren persönlichen Verhältnissen 

schriftlich zu informieren. 

Dazu gehören insbesondere: 

a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen, 

b) Änderungen der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren, 

c) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen relevant sind (z.B. Beendigung 

der Schulausbildung, Beendigung des Wehrdienstes), 

d) Veränderungen des Gesundheitszustandes, der durch die Ausübung des Cheerleading-Sports 

nachteilig beeinflusst werden kann. 

Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen Änderungen nach § 8 Absatz 5 

nicht mitteilt, gehen nicht zulasten des Vereins und können diesem nicht entgegengehalten werden. 

 

§ 11 Vergütung für Vereinstätigkeit 

1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

2. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der 

Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EstG 

ausgeübt werden. 

3. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. 2 trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die 

Vertragsinhalte und Vertragsbeendigung. 

4. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung oder 

Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 

5. Im Übrigen haben die Mitglieder des Vereins einen Aufwandsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche 

Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere 

Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon, etc. 
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6. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach seiner Entstehung 

geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendung mit Beleg und Aufstellung, 

die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 

7. Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über die Höhe 

des Aufwendungsersatz nach § 670 BGB festgesetzt werden. 

8. Weiter Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom Vorstand erlassen und geändert wird. 

 

§ 12 Organe des Vereins 

Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 13 Vorstand 

1. Den Vorstand, im Sinne des § 26 BGB bilden 

a) der 1. Vorsitzende 

b) der stellvertretende Vorsitzende 

c) der Schatzmeister 

2. Alle weiteren denkbaren Funktionen werden als Beisitzer vom Vorstand, per Vorstandsbeschluss einberufen. 

Die Arbeitsgebiete werden dann entsprechend vom Vorstand delegiert. 

3. Beisitzer haben kein Stimmrecht bei Vorstandssitzungen und können vom Vorstand per Beschluss von ihrer 

Tätigkeit entbunden werden. 

4. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei der geschäftsführenden Vorstandsmitglieder 

gemeinsam vertreten. 

5. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt bis zur 

satzungsmäßigen Neuwahl im Amt. Eine Vereinsmitgliedschaft ist dabei nicht zwingend erforderlich. Die 

Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Die Mitglieder haben 

in ihrer Funktion als Organmitglied ein eigenes Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Wenn ein 

Organmitglied zugleich Mitglied des Vereins ist, kann es in der Mitgliederversammlung nur von einer Stimme 

Gebrauch machen. 

a) An der Gründungsversammlung/ ersten Mitgliederversammlung wird der 1. Vorsitzende und der 

Schatzmeister auf zwei Jahre gewählt. Der stellvertretende Vorsitzende wird auf ein Jahr gewählt. 

b) Der stellvertretende Vorsitzende wird einmalig auf ein Jahr gewählt und ab dem Jahre 2011 auf 

ebenfalls zwei Jahre gewählt. Ab der Jahreshauptversammlung 2011 gilt dann § 13 Abs. 5 und die 

Zusätze a) und b) verlieren ihre Gültigkeit. 

6. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes kann der Vorstand bis zur nächsten 

Mitgliederversammlung ein neues Mitglied kommissarisch berufen. Dies muss den Mitgliedern und 

Geschäftspartnern binnen 4 Wochen schriftlich mitgeteilt werden. 

7. Der Vorstand erledigt alle laufenden Vereinsangelegenheiten, insbesondere obliegt ihm die Verwaltung des 

Vereinsvermögens. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch die Satzung einem anderem 

Vereinsorgan zugewiesen sind. Die Zuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder können in einem 

Aufgabenverteilungsplan festgelegt werden. 

8. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Vertreters. 

9. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind, 

darunter der 1. Vorsitzende oder sein Stellvertreter. 

 

§ 14 Ordnungen 

Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der Verein eine Geschäfts-, eine Finanz-, eine Beitrags-, eine Ehrungs- 

sowie eine Jugendordnung erlassen. Mit Ausnahme der Geschäftsordnung, die von der Mitgliederversammlung zu 

beschließen ist, ist der Vorstand für den Erlass der Ordnungen zuständig. 

 

§ 15 Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied, auch ein Ehrenmitglied, eine Stimme. Die Übertragung der 

Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. Die Mitgliederversammlung ist für folgende 

Angelegenheiten zuständig: 



Wild Thing Cheerleading e. V.  13.06.2021 

1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands, 

2. Beschlussfassung über Änderung der Satzung, über die Vereinsauflösung, über Vereinsordnungen und 

Richtlinien, 

3. Ernennung besonders verdienstvoller Mitglieder zu Ehrenmitgliedern,  

4. Beschlussfassung zur Einrichtung einzelner Abteilungen, 

5. weitere Aufgaben, soweit diese sich aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben. 

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 1. Halbjahr, hat eine ordentliche Mitgliederversammlung stattzufinden. Sie 

wird vom Vorstand mit einer Frist von drei Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch schriftliche Einladung, an 

die zuletzt dem Verein bekannte Mitgliedsadresse einberufen. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es 

an die letzte vom Vereinsmitglied bekannt gegebene Adresse gerichtet wurde. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin 

schriftlich verlangt und begründet. Die Ergänzung ist schriftlich an die Geschäftsstelle zu richten und muss zu Beginn 

der Versammlung bekannt gegeben werden. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen kann der Vereinsvorstand einberufen. Der Vorstand ist hierzu verpflichtet, 

wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt. 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde und mindestens ein Drittel 

der Mitglieder anwesend sind. Sind weniger als ein Drittel der Mitglieder anwesend, kann die Mitgliederversammlung 

erneut und zeitlich unmittelbar darauf einberufen werden; sie ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 

Mitglieder beschlussfähig. 

Die Beschlussfassung erfolgt in geheimer Abstimmung, soweit ein Viertel der anwesenden Mitglieder dies beantragt. 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, 

Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 

Satzungsänderungen bedürfen einer drei Viertel Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt es auf die 

abgegebenen gültigen Stimmen an. Für die Änderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung aller Mitglieder 

erforderlich. 

 

§ 16 Protokollierung 

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, dass von einem der vertretungsberechtigten 

Vorstände und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 17 Kassenprüfer 

Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählten zwei Prüfer, überprüfen die 

Kassengeschäfte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. Die Kassenprüfung erstreckt sich nicht auf die 

Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben. Eine Überprüfung hat mindestens einmal im Jahr zu 

erfolgen, über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu berichten. Die Kassenprüfung erstreckt sich auf 

die Richtigkeit der Vorgänge, nicht auf deren Zweckmäßigkeit. 

 

§ 18 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit vier Fünftel Mehrheit der 

stimmberechtigten Mitglieder herbeizuführen. Im Fall der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke, fällt das Vereinsvermögen an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 

Körperschaft, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu 

verwenden hat. 

Vor Durchführung der Auflösung und Weitergabe des noch vorhandenen Vereinsvermögens ist zunächst das 

Finanzamt zu hören. 

 

§ 19 Inkrafttreten 

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung, am 19.12.2010, beschlossen und am 13.06.2021 auf der 

Mitgliederversammlung geändert. 

Sie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 


